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Grundsatzbeschluss zum Einsatz eines Kommunalfahrzeuges, 
finanziert über eine Kommunalmiete 
 
Beschlussbegründung: 
 
Der Bauhof der Gemeinde Hergisdorf benötigt dringend ein weiteres Fahrzeug um die Pflichtaufgaben 
in der Ortslage zu erledigen. Die Gemeinde hat das längste Straßennetz in der Verbandsgemeinde, 
mit einer Gesamtfläche von 903 ha. 
Die vier Bauhofmitarbeiter können diese Strecken nur mobil bewältigen. 
 
Aktuell sind zwei Fahrzeuge (Bonetti Baujahr: 2015 und Kubota Baujahr: 2004) im Einsatz. 
 
Der Bonetti mit dem Kennzeichen ML–GH112 ist seit 2016 im Einsatz. Das Fahrzeug ist in den letzten 
3 Jahren sehr reparaturanfällig gewesen. Es sind Reparaturkosten in Höhe von 31.126,31 € 
entstanden. 
Im Jahr 2022 wurden bisher weitere größere Reparaturen durchgeführt, u.a. wurden die Bremsen 
erneuert, die Kardanwelle wurde ausgetauscht und Mitte Mai muss die Spannrolle, der Keilriemen für 
die Wasserpumpe, die Federn und die Spurstangen gewechselt werden. Die Reparaturkosten für 
2022 liegen bisher bei 7.480,86 € 
Das Fahrzeug ist erst im Jahr 2026 abgeschrieben. 
 
Im Vergleich dazu ist der Kubota STV 32 mit dem Kennzeichen ML-U567 und einem Alter von 16 
Jahren bereits abgeschrieben. Das Fahrzeug sollte schon 2017 ersetzt werden. Die damalige 
Ausschreibung wurde aufgehoben. 
 
Die Gemeinde Hergisdorf benötigt dringend ein multifunktionales Fahrzeug, welches mit dem 
Fahrzeug im Bauhof Ahlsdorf, kompatibel sein muss d.h, die Anbauteile, wie Frontauslegermähwerk: 
Typ: 400, Astschere und Wildkrautbürste, müssen an das Ersatzfahrzeug passen. 
 
Der Einsatz eines Transportfahrzeuges mit Kommunalhydraulik kann nur über eine Kommunalmiete 
möglich sein d.h. ein Mietvertrag muss über eine Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen werden. 
 
In der Haushaltsplanung 2022 sind laut Aussage des Haushaltssachbearbeiters Kosten in Höhe von 
6.000,00 € eingeplant. Hiervon können die monatlichen Mietraten bezahlt werden. 
 
Ein Vergabeverfahren in Form einer freihändigen Vergabe mit Einholung von mindestens drei 
Kostenangeboten kann durch diesen Grundsatzbeschluss durchgeführt werden. 
Danach werden im Finanzplanzeitraum bis 2026 die monatlichen Mietraten berücksichtigt. 



 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat Hergisdorf beschließt die Anschaffung und den Einsatz eines weiteren 
Kommunalfahrzeuges mit Kommunalhydraulik über einen kündbaren Kommunal-Mietvertrag 
mit Verlängerung und Austauschoption. 
 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 

 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 

 
EUR 
 

 
Auszahlungen 
monatliche Rate 
 

 
EUR 
ca.1.500,00  

 

 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
2022 
 
 

Kostenstelle/ Konto 
11132.100 

 

EUR 
6.000,00 € 

 

           EUR 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen 

 

Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 

 Auszahlungseinsparung 
 
 

 Mehrerträge /  

 Mehreinzahlungen 
 

 

Jährliche Folgekosten: Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 

 
 ja  nein 

 

Bemerkungen: 
 
Zusätzlichen zu den Raten der Kommunalmiete werden Unterhaltungskosten anfallen. Die Höhe der 
Unterhaltungskosten ist gegenwärtig nicht zu definieren. 

 
 
 
Anlagen: 
 
keine 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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